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egenwartige Blatter ſind mehr einer allgemeinen als
blos der gelehrten Kenntniß gewidmet. Sie ſind
vor Leute geſchrieben, welche keine Gelehrte ihrem
Beruf nach ſind, welche aber von denen eigentli
chen Gelehrten eine Ausbreitung ſolcher Kennthniſſe
verlangen, die in Abſicht des Angenehmen oder Nutz—
baren von jedermann, oder auch von vielen, auch Un
gelehrten, mit Begierde geſuchet werden. Hieher iſt

unſtreitig alles dasjenige zu rechnen, was zu unſern Zeiten wegen ſeiner
Folgen ein groſſes Aufſehen macht, und das Schickſal ganzer Staaten und

zugleich die Ruhe ſeiner Nachbarn beſtimmt. Man erwartet von denen
Gelehrten unter andern die Aufklarung deſſen, was in den wichtigſten
Begebenheiten der Lander nicht allgemein bekannt iſt, ſo oft ſolches aus
der alten Geſchichte und aus dem Staats-Recht ſein Licht erhalt.

Jetzt ſchwimmet eines der groſten europaiſchen Reiche in ſeinem eige
nen Blute. Ein Bruder erwurget in dem weitlauftigen Polen den an—
dern, der Unterthan erſchlagt ſeinen Herrn. Stadte und Dorfer werden
in die Aſche gelegt, das Vieh geraubet, der Seegen der Felder zu Grunde
gerichtet. Wehrloſe Kinder und Geiſtliche werden niedergehauen, das Frau
zimmer nicht geſchonet, und gauze Gegenden ganzlich verodet. Man
plundert und ermordet die Reiſenden, beraubet den Kaufmann, hindert
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2 Ze Vden Kunſtler und Handwerksmann, und nothiget den Ackersmann, in

den Waldern und unzuganglichen Moraſten ſein Leben zu ſichern.
Der Feldbau und die Viehzucht bleibt ſo wie alles ubrige nothige und
nutzliche Gewerbe, liegen. Dies locket die Hungersnoth mit ſchnellen
Schritten ins polniſche Reich, und Jahrhunderte konnen die Verwuſtun—
gen etlicher Monate nicht leichtlich wieder gut machen. Der vom Staat
beſoldete Kriegsmaun iſt ſo wie ſeine Befehlshaber, in Partheyen gethei—

let. Die in Landes-Bedienungen ſtehen, ſolten Gerechtigkeit und Ruhe
befordern, und ſie vereinigen hingegen ihre Landſchaften zur Unterdru—
kung und zum Untergang ihres Vaterlandes. Der Edelmann ſchlagt
ſeine ererbten Guter in die Schanze, und anſtatt ſein Vaterland zu ver
theidigen, hilft er ſolches verwuſten. Der Burger und Bauer wird mit
Mord-Brandt-und Raubſucht angefullet, und ſucht ſich ſeines Schadens
an denen zu erholen, die ihm ſolchen doch nicht zugefuget haben.
Selbſt Geiſtliche, dieſe Lehrer der Sanftmuth, Liebe, Geduld und der

Duldung laufen umher, an ſtatt die ihnen anvertrauete Seelen zu leh—
ren und zu troſten. Sie erofnen die Schatze der Kirche zur Unterhaltung
und Ausbreitung der Armuth, welche doch unter dem Schein den Armen
beyzuſtehen, zuſammen gebracht ſind. Sie entzunden die Wuth, an—
ſtatt die Verſohnung zu predigen. Anſtatt ihre Feinde zu lieben, und
den Weitzen und Unkraut mit einander bis zur Zeit der Ernte wachſen zu
laſſen, verlangen ſie die Ausrottung derer die von ihren ReligionsMepnun
gen unterſchieden ſind. Anſtatt angethan mit dem Krebs des Glaubens
und der Liebe, und mit dem Helm der Hoffnung zur Seeligkeit, bewaff
nen ſie ſich mit dem Schwerdt des Verderbens, mit der Mordfackel und
dem Helm der Unverſohnlichkeit. Dies ſind nicht die Waffen aus der
Ruſtkammer des Apoſtels, welcher ſaget: „ſo ergreifet den Harniſch
Gottes auf daß ihr an dem boſen Tage Widerſtand thun, und alles
wohl ausrichten und das Feld behalten moget. So ſtehet nun umgurtet,
eure Lenden mit Wahrheit und angezogen mit dem Krebs der Gerechtig—
keit. Und an Beinen geſtlefelt, als fertig zu treiben das Evangelium
des Friedens, damit ihr bezeichnet ſendd. Vor allen Dingen aber er—
greifet den Schild des Glaubens, mit welchem ihr ausloſchen konnet alle
feurige Pfeile des Boſewichts. Und nehmet den Helm des Heils und
äas Schwerdt des Geiſtes, welches iſt das Wort Gottes. Behy ſolechen
Umſtanden verbreitet ſich die Noth, welche ganz Polen druckt, bis in die
Lander der Nachbaren, und reizet deren Regenten nach langer Geduld
zur ſchwerſten Rache. Der Handel der Nachbarn liegt darnieder, die
ſtreitenden Partheyen verfolgen ſich bis uber die Grenze, und begehen dar
inn Ausſchweifungen durch welche das Volkerrecht ubertreten wird.

Man



T 9 d 3Man zwinget benachbarte Staaten aller vor den polniſchen Staat he—
genden Freundſchaft unerachtet, koſtbare Zuruſtungen zu Beſetzung und
Vertheidigung ihrer eigenen Unterthanen zu machen, und nothiget ſolche
wohl wider ihren Willen endlich zu Beſchutzung ihrer eigenen Lande,
Kriegsvolker in Polen einrucken zulaſſen.

Dies iſt der gegenwartige Zuſtand von Polen, an dem die Nach—
baren nur allzuvielen Anthell zunehmen gezwungen werden. Alles wird
wißbegierig, was ſolchen verurſache, und lieſet in allen Blattern das
Wort Confoderation, bey welchem ſich einige ganz falſche, andere nicht
vollig angemeſſene Begriffe machen. Die wenigſten aber konnen beur
theilen, ob und wenn eine auſſerordentliche Verbindung oder Confoderation
zulaßig und vor das polniſche Reich in ſo weit nutzbar ſey, daß aus dieſer

bittern Wurzel eine ſuſſe und nahrhafte Frucht hervorkeimen konne.
Wir wollen verſuchen allen unſern Leſern die Begriffe einer Confodera—
tion zu zergliedern, und zugleich zu bemerken, welche Verbindungen in
Polen den wahren Namen einer erlaubten Confoderation verdienen. Es
ſind wohl wenige Staaten zu nennen, in denen nicht zuweilen von denen
Unterthanen auſſerordentliche Verbindungen gemacht waren, welche oft
zu blutigen Auftritten Gelegenheit gegeben. Jn keinem Staate kommen
aber ſolche auſſerordentliche Verbindungen, ſonderlich in neuern Zeiten
haufiger als in Polen vor. Daſelbſt haben ſie einen eigenen Namen
der Confoderation, mit welchem ſich ſowohl erlaubte als unerlaubte Ver—
bindungen zu benennen pflegen. Denn es giebt wirklich zuweilen erlaubte
auſſerordentliche Verbindungen der Einwohner eines Staats.

Samtliche Einſaſſen eines Staats ſtehen in einer genauen
Verbindung untereinander zu ihrem gemeinſchaftlichen Wohl und zu ih—
rer allgemeinen Sicherheit. Dieſe Verbindung iſt ewig und ſolte un—
wandelbar ſehn. Ordentlicher Weiſe iſt eine jede Verbindung einzel—
ner, auch des mehreſten Theils der Einwohner eines Staats, ohne
Genehmhaltung des ganzen Volks und ſeiner Regenten, unzulaßig, und
wird, weil ſie die Grundeinrichtung zu andern und zu untergraben ſucht,
als eine Rebellion beſtraft. Jeder Staat muß hier nach ſeiner eigenen
Verfaſſung beurtheilet werden.

Jn unumſchrankten Monarchien uberlaſſet man die ganze Regierung ei
nem einzigen Herrn, und deſſen Gutbefinden. Seine Einſichten machen da—

rinn die Einſichten des ganzen Volks, ſein Wille den Willen des ganzen
Staats in Beſtimmung desjenigen aus, was zum Wohl des Staats geho
ret Niemand darf hier zu ihm ſagen: was! macheſt du? oder ihn tadeln.
So lange das Regiment alſo in den Handen ſeines rechtmaßigen Oberherrn
in ſolchen Stagaten iſt durfen ſich niemals die Unterthanen deſſelben ohne
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J vx. Sſeinen Willen verbinden. Die Selbſterhaltung nimmt den einzigen Fall'
aus, wenn ein wirklicher Nero durch ſeine Unthaten die heiligſten Bande
zwiſchen Herr und Unterthan ſelbſt zerriſſen hat. Hingegen iſt es Pflicht,
zur Erhaltung eines durch auſſere oder innere Macht verfolgten Landes
Herren, Verbindungen einzugehen, oder beſſer, dasjienige, was pflicht
maßig oblieget, aufs neue zu verſichern. Jn dem leztern Fall kann die
Einwilligung des rechtmaßigen Oberherrn als bekannt angenommen,

doder doch vermuthet werden.
In eingeſchrankten Monarchien und Frey-Staaten, werden die

am Ruder ſitzende Perſonen zuweilen gehindert, ihre Pflichten zu erful—
len und dasjenige zu beſorgen, was zur Sicherheit und zum Wohl des
allgemeinen Staats gehoret; oder es unterdruckt anch wohl ein Theil der
ſelben den andern, der nach dieſen Grundgeſetzen ebenfalls zur Mitregie—
rung berechtiget iſt. Und in dieſen Fallen allein iſt es denen ubrigen
Einwohnern des Staats erlaubt, Vereinigungen und Verbindungen zu
machen, ſolche Hinderniſſe zu heben, und denen, welchen die Verwal—
tung der Geſchafte nach der Grundverfaſſung des Staats zuſtehet,
ihre Thatigkeit wiederzuverſchaffen, wenn gleich damit auſſere Gewalt
verknupft ſeyn ſolte. Dies ſind nicht Verbindungen, die Grundverfaſ-
ſung umzuſtoſſen, ſondern beyzubehalten. Sie ſind, wie leichtlich ein
zuſehen, nur in ganz auſſerordentlichen Fallen erlaubt. Weil aber die
Grundgeſetze ſolche auſſerordentliche Falle weder voraus ſehen noch
vermuthen konnen, ſo ſiehet man ſich in den Geſetzen vergeblich nach
der Art und Weiſe um, wie der Staat ſolche auſſerordentliche Verbin
dungen einzurichten habe. Jch will es durch Beyſpiele erlautern. Jn
England regiert ein Konig, der in einigen wichtigen Regierungs-Stucken

das Parlament zu Rathe ziehet. Der Komlg allein, oder die von ihm
Bevollmachtigten, konnen nur ein Parlament berufen. Das Parlament
bekam mit Carl 1. uber die Grenzen der Koniglichen Gewalt Streitig—
keiten. Dieſer Jrrungen machten ſich die Independenten und Schwer
mer in der Religion ſowohl, als Phantaſten und Aufwiegler gegen die
Grundverfaſſung des Staats, zu Nutze. Cromwell, die Seele dieſes
aufruhriſchen Haufens, brachte den Konig auf die Blutbuhne und/ um
den Kopf; er ſchafte alle Konigliche Gewalt ab, und trennete ſogar
das von Carl l. berufene langwierige Parlament, nachdem ſolches, da es
ſchon den Namen Rump fuhrte, viele Veranderungen vorher erlitten
hatte. Mit Gewalt und Unrecht fuhrten dieſe Meutmacher in England
eine andere als die alte Grundverfaſſung ein. Aber nach Olivier Crom-
wells Tode gab Monk dem alten Rump ſeine ehemals gehabte Thatig
keit wieder. Dies, welches keinen Konig mehr hatte, trennete ſich ſelbſt,
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2.. S
nachdem es zuvor die Glieder des Staats zu einer anderweitiaen Ver—
ſammlung eingeladen. Hier verband ſich das englandiſche Volk, ſeine
alte Grundverfaſſung wiederherzuſtellen. Es rixf Carl lII. des ermorde—
ten Konigs Sohn zur Krone. Ob num gleich dieſe Verbindung kein
Parlament zu nennen, weil ihre Verſammlung von keinem rechtmaßigen
Konige berufen worden, ſondern den auſſerordentlichen Namen einer Con—
vention bekam; ſo erkannte doch ganz England dieſe Verbindung vor
rechtmaßig und vor erlaubt, weil ſie in einem auſſerordentlichen Fall,

unm dem Staat ſeine alte Verfaſſungen wieder zu geben, nothwendig
geworden. Jacob II. entſchlug ſich durch ſeine Flucht aus England der
Regierung ſelbſt. Er hatte kein Parlament berufen; die Verwaltung der

Regierung war in Unthatigkeit gerathen, die um ſo gefahrlicher werden
konnte, weil keiner berechtiget war, das Parlament zuſammen zu rufen.
Jn dieſem auſfſerordentlichen Fall verſammlete ſich das ganze Reich in
der ſo genannten Convention, erklarte den Thron vor erlediget, und uber—
gab die verlaſſene Krone dem Prinzen und der Prinzeßin von Oranien.
Dieſe ſo genannte Convention wurde durch einen auſſerordentlichen
Fall rechtmaßig, ohnerachtet die englandiſchen Geſetze von einer ſo auſſer
ordentlichen Verbindung des Reichs nichts enthielten. Jn Schweden
hatte das ganze Reich durch Reichstags-Schluſſe, unter Guſtav Waſa die

Lehre des Augsburgiſchen Glaubensbekenntniſſes angenommen. Eine
Jarthey ſuchte die Religion des Landes unter der Regierung Johannes
und Sigmunds zu untergraben, und dieſe letztere wolte ſo gar fremde
Volker brauchen, um Schweden mit Gewalt zur romiſchen Kirche zu—
ruck zu führen. Aber Schweden vereinigte ſich in dieſer auſſerſten Gefahr
ſeiner Religions, Verfaſſuug, und ubergab dem Carl IX. Herzog von
Sudermannland, den ſchwediſchen Scepter, um ſolchen nach den Landes—
Geſetzen und der Landes-Religion gemaß zu fuhren. Jn Deutſchland
hatten die Proteſtanten durch den Augsburgſchen Religions-Frieden

die Sicherheit ihrer Religion in die Grundverfaſſung des Staats ein—
gewebet. Die romiſchcatholiſche Mitſtande ſuchten ſolche zu untergraben
und hauften, ſonderlich unter Rudolph li. ſo groſſe und ſo viele Beſchwer—
den, daß die Proteſtanten unter ſich zu Behauptung der deutſchen Grund
verfaſſung eine auſſerordentliche Verbindung, nemlich die Union ſchloſſen.
Zu eben dieſem Zweck verbunden ſich die, Niederfachſchen Stande zu
Braunſchweig zu Zeiten Ferdinand ll. und nachher viele Proteſtanten mit
der Krone Schweden, und nothigten endlich den Ferdinand ill. im Weſtpha
liſchen Frieden, ihnen die Sicherheit ihrer Religion durch die kraftigſten
Mittel zuzugeſtehen.
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6 BBJEben eine ſolche Bewandtniß hat es mit Polen. Dieſer Staat
ſoll nach ſeiner Grundverfaſſung von einem Wahl—-Konige, mit Zuzie
hung der vornehmſten geiſtlichen und weltlichen Reichs- und Kron—
Beamten und des Adels auf Reichstagen regieret werden. So lange
dieſes beobachtet wird, ſo lange bleibet alles in ſeinem ordentlichen Zu—
ſtande, und ſo lange bleiben alle andere Verbindungen unerlaubt. Die
Polacken pfiegen ſich des lateiniſchen Worts Confoderation zu bedie—
nen, eine auſſerordentliche Berbindung der Einwohner damit auszudru—
cken. Man kann dieſe Confoderationen eintheilen in unerlaubte und er—
laubte. Jene werden entweder vom Adel oder dem Heer gemacht. Die
erlaubten ſind entweder gewohnlich oder ungewohnlich. Die Confodera
tionen uberhaupt kann man eintheilen in beſondere und allgemeine. Von
allen dieſen Arten will ich beſonders handeln.

Keine Vereinigung, die der Grundverfaſſung zuwider errichtet worden,
iſt denen Geſetzen nach zulaßig, geſchweige gebilliget, ſie moge Nahmen haben

wie ſie immer wolle. Wenn folglich der Adel zu Behauptung ſeiner Rechte
den ordentlichen Weg der Reichstage verlaſſet, und ſich gegen den Konig und
den Senatin eine Verbindung einlaſſet, ſo iſt ſolches ein unrechtmaßiger Auf
ſtand, den ſelbſt das vor Polen ſehr verderbliche Sprichwort nicht recht
fertigen kann: daß Polen durch Unordnung und Unruhen am beſten regieret
werde. Man druckt es im lateiniſchen ſo aus: bolonia turbis et confuſione
regitur, und in der polniſchen Sprache Polska nierza dem ſtoi. Daß ſelbſt
polniſche Schriftſteller dieſes Sprichwort anfuhren, iſt unſtreitig.
Es bleiben aber die Abweichungen von der Grundverfaſſung des Staats,
und die Unordnungen dem polniſchen Staat eben ſo ſchadlich als andern
Landern. Es fiel dergleichen Zuſtand in Polen unter den Namen Ko—
kolz unter dem Konige Ludwig und Sigmund J. 1537 vor 2), da der Adel
des ganzen Landes gegen die Regierung aufzuſitzen unter dieſem Namen
aufgeboten worden.c) Ohnerachtet ſolches alſo wirklich geſchehen, ſo iſt
ſolches doch von dem wahren Rokoſz der Ungarn ſehr unterſchieden 4),
von denen doch dies Wort entlehnet worden. e) So nenneten die Ungarn
ehemals die auf dem Felde bey Rokoſz unweit Peſt geſetzmaßige Zuſammen

kunft
a) Andreas de Pilca Coryeinius in Perſpectiua Politica Cap. VI. p. ioʒ unb

Hartknoch de Republica Polonica J. II. c. IX. pag. 929.
Hartknoch J. c. p 928.

c) Piaſecius in Chron. p. 69.
a) Lengnich Diſſert. de Confoeder. S. 31. ſ. Stanislaus Lubienski in vĩta

Matthiae Pſtroconii p 423
e) Lengnich Diſſ. de Confoederationibus ę. 37. und im Iure publico regni Po-

loni Lih. IV. Cap. V. J. VII. p. 391.
J



2 S 7
kunft des Adels mit dieſen Namen. Jn Polen bezeichnet man aber durch

den Namen Rokoſz den Zuſtand, da jeder Edelmann unter harter Strafe
aufgebothen wird, zu dem Haufen desjenigen Adels zu ſtoſſen, welcher ſich
dem rechtmaßigen Herren und deſſen Regierung widerſetzt. Eine ſolche
Vereinigung des Adels, zu Behauptung ſeiner Vorrechte gegen die Regie—
rung, iſt allezeit geſetzwidrig, ſtreitet gegen das wahre polniſche Staats
Recht, und kann alſo niemals mit Recht erlaubt heiſſen. Jn neuern
Zeiten ſind ebenfals Beyſpiele vorgefallen, daß einige poluiſche Landſchaf
ten und deren Bewohner gegen ihren rechtmaßigen Konig, zum Vortheil
innerer oder auſſerer Reichsfeinde, Verbindungen gemacht. Es ſind ſol—
che aber theils Rokoſz, theils Confoderationen genannt. Man wollte un
ter einem Wort, welches in auſſerordentlichen Fallen von eriaubten Ver—
bindungen gebraucht, und gleichſam geheiliget worden, die Widerſetzlich-
keit gegen den rechtmaßigen Herren und deſſen Regierung verſtecken. Es
ſind jedoch ſolche Verbindungen gegen den rechtmaßigen Konig, ihrer ehr
wurdigen Hulle unerachtet, allemal entweder offentlich verdammet, oder
wenigſtens in das Meer einer ewigen Vergeſſenheit begraben worden.
Dahin gehoret der Rokoſz vom Jahr 1537 gegen den Konig Sigmund J.
Eben ſo ward der Rokoſz von 1606 bis 16og da der mißvergnugte Adel
den Konig Sigmund lII. ſo gar abzuſetzen drohete, als eine unerlaubte Sa
che blos aus Gnaden vergeben. Nach Auguſts II. Konigswahl machte
die dem Conti geneigte Parthey 1697 gegen den vom großten Theil des
Staats gewahlten Konig einen Rokoſz, deren Bundniß ſich aber 1698
nach und nach trennete. Die ſo genannte Warſchauer Conſfoderation im
Jahr r7oa, ſo gegen den Konig Auguſt lII. gerichtet, gehoret auch hieher; allein
ſowohl die geſetzmaßige Confoderation, welche zu Sendomir 1702 gemacht
worden, als auch die ſo genannte groſſe Verſammlung welche r7io zu W

ſchau gehalten worden, erklarte die ſo genannte Warſchauer Conf'd ar

o eration von 1704 vor geſetzwidrig, und hob alles auf, was dieſe feſtzuſetzen
ſich unterſtanden hatte. Die Dpicovienſiſche ſo genannte Confoderatlon
war wider den Konig Auguſt IIl gemacht. Dieſe an und vor ſich ſtrafbare
Verbindung ward jedoch auf dem Verſohnungs-Reichstage r736 zu War
ſehau aus Gnaden auf ewig in die Vergeſſenheit geſtellet, aber hiedurch
zugleich vor ungerecht und geſetzwidrig offentlich erklaret. Der Ausgang
wird es lehren, wie der polniſche Staat die Baarſche ſo genannte Confo
deration und andere neuerlich gemachte ahnliche Verbindungen, die die
ſes Jahr entſtanden ſind, und Polen noch beunruhigen, anſehen werde.
Da ſie ſich noch nicht gerade heraus gegen den Konig erklaret haben, und dar
aus noch keine allgemeine Confoderation entſtanden iſt, ſo mag ich ſie nicht zu
fruhzeitig in das Verzeichniß der unerlaubten und geſetzwidrigen Verbin
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8  G gdungen bringen. Sie fuhren zur Urſache zwar die Religion, Freyheit
und Landesgeſetze an. Aber man hute ſich blos auf die Schminke zu ſe
hen, womit auch unerlaubte Confoderationen ihr Vorhaben zu beſchoni—
gen pflegen. Jch will bey dieſer Gattung unerlaubter Vereinigungen in
Polen nur anmerken, daß man von dem Ausgang einer Sache niemals
auf die Rechtmaßigkeit derſelben ſchlieſſen knne. Wir leben in einer
Welt, worinnen Macht und Gluck ofters die unerlaubteſten Begebenhelten
unterſtutzet. Es iſt dies ein Vorzug der Nachkommen, die Handlungen
ihrer Vorfahren erſt mit ihrem rechten Namen zu belegen.

Eben dies iſt von einer andern Gattung von Verbindungen zu
ſagen, die an und vor ſich eben ſo unerlaubt als jene ſind, und die doch
unter dem Namen der Confoderationen zuweilen gemacht worden. Sol
ches ſind die Verbindungen des polniſchen Heers, um ſich ihren ruckſtan—

digen Sold zu verſchaffen. Vor 17r7 hatte Polen die klaglichſten Anſtal—
ten, ſeine Kriegsvolker zu bezahlen. Lange nach der Zahlungszeit pflegte
man erſt auf Reichstagen zu berathſchlagen, woher der kuckſtandige Sold
zu nehmen. Es konnten vielleicht etliche Reichstage daruber zerriſſen
werden, und der Soldat ſtarb ofters eher ab, als ihm die vertragsmaßige
Lohnung gereichet wurde. Kam ja ein Rteichstag zu Stande, ſo waren
die Bewilligungen doch lange nicht hinreichend, das ruckſtandige zu be
zahlen. Die Gerechtigkeit und die Noth riefen laut, und jedoch ver
ſtopfte man ſeine Ohren. Dieß brachte die Kriegsvolker zur auſſerſten
Verzweiflung. Die vorgeſchriebene Mannszucht wurde ſodann durch
den Mangel des nothigen Unterhalts entkrafte. Die zum Schutz ange
nommene Soldaten hatten keine andere Lebensmittel, als da zu ernten,
wo ſie nicht geſaet hatten. Sie vereinigten fich zuweilen ſogar unter dem
Namen einer Confoderation gegen die undankbaren Glieder des Staats,
welche alle vorgeſchlagene Mittel zur Befriedigung der, Soldaten vereitel
ten. Aber ſie ſetzten ſich zugleich in die Verfaſſung, dasjenige mit Gewalt
ſich zu verſchaffen, was ſie mit Recht fordern konnten. Sie kundigten
ihren vorgeſetzten Feldherren allen Gehorſam auf. Sie wahleten ſich un
ter dem Namen eines Marſchalls einen hochſten Anfuhrer nach eigenen
Dunkel. Sie ſchrieben ſodann, wo und wie es ihnen beliebte, Lebens
mittel und Steuren aus, die ſie mit Gewalt beytrieben. Hier litte der
Schuldige mit den Uuſchuldigen. Selbſt des Konigs und des Staats
Befehle wurden von ihnen nicht befolget. Jch will etliche Beyſpiele ge—
ben. Zu den Zeiten der Regierung Sigmunds lIIl. machten polniſche
Kriegsvolker iGe, 1622 und 1630 ſolche Bundniſſe wegen ihres ruckſtan
digen Soldes. Noen gefahrlicher war die Confoderation des Heeres 1661
unter dem Konige Johann Caſimir. Die polniſche Kriegsbolker machten
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2 WS
den Johann Samuel Swiderski und die Litthauiſchen den Caſimir Chwa—
libog Zyromski zu ihren Marſchallen und entzogen ſich dem Gehorſam der
Feldherrn. Sie machten auſſer dem Solde noch mehrere Anforderun—
gen an den Staat. Dieſer verglich ſich zwar 1663. mit dem Kronheer,
aber der Vergleich mit dem Litthauiſchen Heer zerſchlug ſich fruchtlos.
Denn da ſich wahrend der Unterhandlungen ein Zwiſpalt unter den Ver
bundenen ſelbſt entſponnen, ſo gab man dem Marſchall Zyromski und
dem Unterfeldherrn Ga ſiewski Schuld daß ſie durch Liſt die Gemuther
trennen und das Band zerreiſſen wollen. Man fuhrte belde gefanglich
nach Vilda. Gaſiewski ward unter Weges ermordet; Zyromski aber
durch ein gehaltenes Kriegsrecht verdammt, durch eine Kugel ſein Leben
zu verlieren; welches Urtheil auch wirklich an ihm vollſtreckt wurde.
Erſt im folgenden Jahre hoben die Litthauiſchen Kriegsvolker ihr gemach
tes Bundniß auf, und begaben ſich wieder unter die Befehle ihrer ordent
lichen Feldherrn. Eine ſolehe Confoderation war an und vor ſich uner—

Jaubt, und ſtritte gegen die Einrichtung und gegen die Geſetze des Staats,
welche ſolche Verbindungen unter dem Verluſt aller Guter, des guten
Namens und ſelbſt des Lebens verboten hatten 7). Aber hier gieng meh

trreentheils Gewalt vor Recht. Die Konige und der Staat muſten ſich,
wenn man die Ruhe wieder herſtellen wolte, mit den Confoderirten in Un
terhandlungen einlaſſen, und durch Vertrage und Nachgeben die letztern
bewegen, ihr Bundniß zu trennen, und ſich nach der polniſchen Staats
Verfaſſung denen ordentlichen Feldherren und ihren Befehlen wieder zu
unterwerfen. Die angefuhrte Beyſpiele aus den Zeiten Siegmunds III.
Johann Caſimirs, und das, was ſowohl nach dem Tode des Konigs
Johann III. Sobieski 1696. als auch i715. zur Zeit Friedrich Auguſts II.
zu Tarnogrod vorgefallen, beweiſen dasjenige, was ich ſo eben ange—

 fuhret habe. Die Tarnogrodſche Confoderation ward anfanalich nur
von dem Kronheer errichtet, jedoch um ſolgefahrlicher, da wegen derer.2

in Polen ſtehender fremder, ſonderlich ſachſiſcher Kriegsvolker, der Adel
verſchiedener Provinzen derſelben beytrat. Endlich ward dieſe letztere
1716. durch den Vergleich, welcher zu Warſchau getroffen worden, auf—
gehoben, und 17r7., ſolche Confoderationes fur alle kunftige Zeiten durch
Reichsgeſetze verboten. Um jedoch die Quellen dieſes Uebels zu verſtö—
pfen, machte r7r7 Polen hinlangliche Einrichtungen, daß dem Heer
ſein gehoriger Sold ohne Aufenthalt zu rechter Zeit entrichtet werden

konnte.

N) Lengenieh Diſſert. de Confoederationibus d. 41. Ius publ. regni Polon. L.
IV. C. VIII. XV. p. 432. Wo auch die Conſtitutiones des Reichs angefuh



vx. Skonnte. Seit dieſem Zeitpunet, wurde wenigſtens einej Verbindung des
Heeres weit ſtrafbarer als ehemals ſeyn, weil der ſehr ſcheinbare Vor—
wand der Noth nunmehro wegfallt.

Nachdem ich kurzlich von den unerlaubten polniſchen Confodera
tioijen, ſowohl des Adels als des Heers, das nothige geſaget, ſo fragt es ſich
Ob niemals eine polniſche Confoderation rechtmaßig zu nennen? Man
konnte daran zweifeln, da die Geſetze von ſolchen Verbindungen nie
mals etwas vorſchreiben, ſondern 2) den Reichstags-Schluß von 1717.
g) ſolche vielmehr auf alle kunftige Zeiten verboten, beſonders da 3) die
Tonfoderationes gemeinhin mit Unruhen vergeſellſchaftet zu ſeyn pflegen,
und daher auch 4) einige polniſche Staats-Rechtslehrer von einer auſ—
ſerordentlichen Confoderation als einer erlaubten Sache nicht zu handeln
ſich getrauet haben Es laſſet ſich jedoch gegen dieſe Zweifel hinlanglich
antworten. Denn n) die Geſetze reden allemal von dem Zuſtande eines
Staats, deſſen Grundverfaſſung nicht verandert worden. Eine ſolche
Abanderung ſehen die Geſetze als moraliſch unmoglich an, und was will
man vor Verordnungen in Geſetzen von Dingen erwarten, die die Geſetze
ſich nicht als moglich vorſtellen? Allein es geſchiehet zuweilen, was nicht
geſchehen ſollte. Die Grundverfaſſung eines Staats leidet zuweilen gegen
Vermuthung der Geſetze durch auſſere oder innere Gewalt. Soll ein
Staat darunter erliegen, weil die Geſetze von dieſem auſſerordentnchen
Fall nichts verordnet haben? Jn dieſem Fall iſt ein Staat nicht nur be
rechtiget, ſondern ſogar gezwungen, zu auſſerordentlichen Mitteln zu
ſchreiten, wohin in Polen die Confoderationen gehoren. Geſetzt 2) daß
wirklich das Verbot des ReichstagsSchluſſes vom Jahr r7r7 ganz allge
mein ware, ſo hat ſolche doch zum Grunde angenommen, daß von nun
an Polens Staatsverfaſſung unveranderlich bleiben wurde, nicht aber
ſich den Fall vorgeſtellet, daß entweder dieſe Grundverfaſſung verandert
worden oder zu verandern ſen. Das Wohl des Staats vleibet ohnedies
allemal das hochſte Geſetz, und alle Verordnungen gelten nur ſo lange,
als ſie mit dem Wohl des Staats beſtehen konnen. Zu dem handelt das
Geſetz von i7r7. hauptſachlich von ſolchen Eonfoderationen als die Tarno
grodſche, war, welche eben aufgehoben wurde. Dieſe hatte aber zuerſt
das Heer gemacht, welchem nachmals ein groſſer Theil des Adels beyge

treten. Da man nun vor den Sold des Heeres geſorget, und die Quelle
aller Verbindungen des Heeres verſtopfet hatte: ſo konnte man mit Recht
alle dieſe Arten der Verbindungen vor das Zukunftige verbieten. Es

kLkonnen
5) Conititutio anni 1717. p. 45. J. DIa ezego.
b) Als Hartknoch und die meiſten andern.



T S okonnen auſſerordentliche Uebel durch ſcharfe Mittel zuweilen gehoben wer
den. Geſetzt, daß Unruhen mit allen Confoderationen verknupft waren,
welches doch nicht, wie wir nachmahls zeigen werden, nothwendig iſt; ſo
folget deswegen nicht, daß dieſe nothwendig gewordene Mittel in Fallen
eines auſſerordentlichen Uebels unerlaubt ſeyn ſollten, wenn man dadurch
eine dauerhafte Ruhe einzufuhren ſucht, und kein ander Mittel ubrig iſt.
4 Staats Rechtslehrer machen es gemeinhin wie die Staatsgeſetze,
welche ſie erlautern. Sie halten die Veranderungen der Staats-Grund—
verfaſſung vor moraliſch unmoglich, und pftegen davon alſo auch nicht
zu reden. Jhr Stillſchweigen kann uberdies nicht das erlaubte verwerf—
lich machen. Endlich ſehen ſelbſt manche Staats-Rechtslehrer einige pol—
niſche Confoderationes als rechtmaßig an, und zeigen was in dieſen ge
brauchlich ſehz). Mir iſt kein einziger bekannt, der die Confoderationes
im Zwiſchenreich als geſetzwidrig verdammen ſollte, und ſie ſchweigen nur
von ſolchen, die auſſerordentliche Falle rechtfertigen.

So oft die. Grundverfaſſung eines Staats freywillig geandert
werden ſoll, ſo muſſen alle Burger des Staats ſich daruber vereinigen.
Dies geſchahe in Dannemark, als man die Erblichkeit der Krone und
eine unumſchrenkte Gewalt dem Konige Friedrich lli. ubertragen wollte.
Dieſer Fall iſt aber in Polen, ſeitdem nach Abgang der Jagelloniſchen
Konige und der Wahl Henrichs von Valois, die jetzige Staats-Grund—
verfaſſung dieſes Reiches vollkommen eingefuhret worden, noch nicht
vorgekommen. Noch haben die Polaken ſeit dieſerZeit nie gemeinſchaftlich an
die Veranderung ihrer Grundeinrichtung gedacht, ſondern vielmehr zu deren
Beybehaltung alles angewendet. So oft aber die Staats. Grundverfaſſung
Polens einer auſſerordentlichen Gefahr, verandert: zuwerden, unterworfen
iſt, oder die ordentlichen Mittel unzulanglich ſind, ſolche zu erhalten; ſo
oft konnen die Staats-Burger des polniſchen Reichs durch auſſerordent
liche Mittel, ſolche aufrecht zuerhalten ſuchen. Jhnen muß in dieſem Fall
die Wahl der Mittel ſowohl, als die Art ſolche gewahlte Mittel zu brau—
chen, allein uberlaſſen werden. Die Grundverfaſſung Polens beſtehet
darinn, daß ein Wahl-Konig mit Zuziehung des Senats, und derer von
allen angeſeſſenen Edelleuten auf Landtagen erwahlten Landbothen, auf
dem Reichstage die vornehmſten Regierungsrechte ausubet, wobey ſon
derlich als das vornehmſte Kleinod der polniſchen Freyheit angeſehen
wird, daß der Widerſpruch eines einzigen Landbothen, alles auf dem
Reichstage verhandelte, umſtoſſen und den ganzen Reichstag zerreiſſen
kann. Darnach muß der ordentliche Zuſtand Polens beurtheilet wer-
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i2 dden. So oft aber kein Konig!vorhanden iſt, ſtehet der Staat in Ge—

fahr, eine Veranderung ſeiner Verfaſſung zu leiden. So oft inn-oder
auslandiſche Widerſaher den rechtmaßig erwahlten Konig vom Thro
ne zu ſturzen bemuhet ſind, iſt die Staatsverfaſſung einer auſſerordent
lichen Veranderung ausgeſetzt. So oft keine Reichstage gehalten wer—
den konnen, oder dem Adel der Vorzug benommen wird, Landbothen
zu wahlen und darzu gewahlet zu werden; oder endlich das Kleinnod in

Gefahr ſtehet, die Reichstage durch den Widerſpruch eines einzigen
zerreiſſen zu konnen, ſo oft iſt die Grundverfaſſung des polniſchen Staats
wirklich einer Veranderung nahe. Es ſtehet denen Burgern des polniſchen
Staats in allen dieſen Fallen frey, ſich ein Mittel zu erwählen und aus—
zuuben, welches ſie vor hinlanglich halten, ihre Grundverfaſſung zu
ſichern. Die Erfahrung hat gelehret, daß ſie in dieſen Fallen zu Ver
bindungen, die ſie Confoderationen nennen, ihre Zuflucht nehmen, und
daß dieſes in ſolchen auſſerordentlichen Umſtanden gewahlte Mittel ſie
noch nie hulflos gelaſſen. Alle Confoderationes zu Behauptung der
Grundverfaſſung ſind daher erlaubt, und der Staat hat ſie ſelbſt recht—
geſprochen. Wir muſſen aber dieſe Falle naher zergliedern, und durch
Beyſpiele zeigen, wie in ſolchen Fallen es in Polen gehalten wird.

Wealſchen ſind ſterblich, und der Purpur ſchutzet nicht vor dem
Tode. So oft nach dem Abgange des Jagelloniſchen Stammes ein pol—
niſcher Monarch die Welt verlaßt, ſo kann bey der Wahl-Freyheit
der Polaken niemand auf den erledigten Thron Anſpruch machen, als
den ihre freye Wahl darauf erhebet. Aber das Wohl des Staats
und deſſen ganze Grundverfaſſung iſt zur Zeit des Zwiſchenreichs in der
auſſerſten Gefahr. Da kein Konig vorhanden, der die Geſetze aufrecht
halten, und den Staat vor auſſerer Gewalt und vor innerlichen Unru—
heu ſichern ſoll, ſo ſetzet dieſes bereits ganz Polen in die auſſerſte Bey
ſorge, wegen ſeiner auſſern und innern Sicherheit. Es iſt ſogar die
Staats-Grundverfaſſung, nach welcher ein Wahl-Konig nothig iſt,
wirklich geandert. Der Thron ſoll nicht erlediget bleiben, und die
Magnaten, wie laut dem Bericht der polniſchen Geſchichtſchreiber nach
dem Abgang des ſogenannten Lechiſchen Stammes, und nach dem Ab—
gang des Geſchlechts des Cracus geſchehen, ſollen nicht die Regierung
an ſich ziehen. Der Thron ſoll aber auch nicht ſo lange unbeſetzt bleiben,
wie vor der Beſitznehmung Caſimirs J. ſich zugetragen hat. Solche Uebel
ſind aber zu beſorgen. Endlich ſoll den polniſchen Scepter niemand erblich

Herhalten; ſondern durch die Wahl auf dem Wahl, Reichstage demjeni
gen uberlaſſen werden, welcher vor Polen am nutzlichſten zu ſeyn ſcheinet.
Das Recht, durch den Widerſpruch eines einzigen den WahlReichstag

zer
J



Ld Szerreiſſen zu konnen, wurde einer Wahl zuweilen unwiderſtehlicke
Schwierigkeiten machen. Ganz Polen, und der vor ſeine Freyheit zartliche
Adel weiß, daß im Zwiſchenreich mancher vom Partheygeiſt belebet zu
werden, und das dies die bequemſte Gelegenheit zu geben pflegt, die weiſe—
ſten Einrichtungen, die klarſten Geſetze kraftlos zu machen. Jn ſolchem
dringenden Fall vereiniget ſich daher der Adel anfanglich in einzelnen Be
zirken zu ſeiner Sicherheit, und Beybehaltung ſeiner Verfaſſung, und
nennet dieſe Vereinigungen Confoderativnen. Gemeinhin kommt es hier—
auf auf dem Convocations-Reichstage zu einer General-Confoderation,
welche auch wohl Kaptur genannt wird. Man nimmt in derſelben auſſer-
ordentliche Maasregeln zur Ruhe, des Reichs, und zur Gerechtigkeitspflege
durch auſſerordentliche Gerichte, die man von dem Wort Kaptur, wel—

ches eine Decke des Haupts bedeutet, Kaptur-Gerichte nennet. Man
will dadurch dieſe Gerichte entweder Trauergerichte oder Sicherheitsge—
richte nennen: denn Kaptur bedeutet ſowohl einen Schleyer, womit
Leidtragende ihren Kopf behangen, als auch eine andere Decke des Haupts
womit man ſolches gegen Anfalle einer rauhen Witterung bewahret und
ſonſten ſichert. Zur Sicherheit der Wahl und des Wahl-Orts
macht man „Veranſtaltungen, und der Adel entſchlußt ſich zuweilen
um nur bald den nach der Grundverfaſſung nothigen Wahl-Ko—

nig zucerhalten, ogar bis zur erfolgten Wahl, das Kleinod aufzuopfern,
daß ein einziger Widerſpruch die Berathſchlagungen aller ubrigen zernich-

ten konne. Zuweilen pflegt der Adel auch nach der Wahl, die jedoch
nicht ganz einig geweſen, eine Beſtatigungszuſammenkunft zu halten, den die

Polaken Poparcie nennen, und hierauf zu Veſthaltung deſſen, was bey
der Wahl geſchehen, und zu Erhaltung des Gewahlten, eine Confoderation
noch vor dem Kronungs-Reichstage zu ſchluſſen, wie ſolches nach Ste
phani, Sigsmundi III. und Auguſti IIl. Wahlen wirklich geſchehen iſt.
Wer wollte dieſe Gattung von Confoderationen mißbilligen? Sie iſt den
Geſetzen nicht zuwider, da ſie zur wahren Erhaltung der Reichs-Grund—
verfaſſung gereicht, das Reich und deſſen Rechte ſichert, auch alles bey—
tragen hilft, je eher je lieber den erledigten Tron auf eine dem polniſchen
Staat angemeſſene Art, zu beſetzen. Alle Staats-Rechtslehrer dieſes
Reichs gedenken dieſer Confoderationen, als einer zulaßigen und ruhm—
wurdigen Sache. Dies iſt alſo die erſte Art. erlaubter Conſoderationen
in Polen. Gleich nach dem Abgang der Jagellonen ward nach Sigis—
mundi Auguſti Tode eine ſolche Confoderation zur Sicherheit aller in der
Religion verſchiedener oder diſſentirender Polaken errichtet. Sie ſind ſaſt
in allen neuern Zwiſchenreichen, und noch zuletzt in dem Zwiſchenreich nach

Auguſti IIl. Ableben gemacht worden. Weil alle Konige ſterben muſſen,
ſo iſt der Tod des polniſchen Monarchen eine gewohnliche Gelegenheit zu
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14 D  Bd9dieſen Confoderationen. Dies hat mich daher vermocht, dieſe unter dem
Namen der gewohnlichen erlaubten Confoderationen anzufuhren.

ESs giebt aber noch andere Confoderationen, deren Rechtmaßig—
keit ſich auf ungewohnlichere Urſachen grundet, und dieſe nenne ich die un
gewohnliche erlaubte Confoderationen. Die polniſche Geſchichte ſoll uns
diejenigen Vorfalle lehren, in welchen Verbindungen dieſer Art gemacht
worden. Wir werden daraus den von uns gegebenen Begrtriff einer er
laubten ungewohnlichen Verbindung in Polen rechtfertigen konnen, die
ſelbſt der Staat, zwar nicht in den Geſetzen geboten, aber nachher gebilli—
get und als rechtmaßig angeſehen und beſtatiget hat. Folgende Bey
ſpiele ſollen uns davon uberzeugen.

Der ſchwediſche Konig, Carl Guſtav, grif 1655. das polniſche
Reich mit uberwiegender Macht an. Er uberſchwemmte Polen als eine
Woaſſerfluth, und machte ſo groſſe und ſchleinige Eroberungen, daß der
polniſche Konig, Johann Caſimir, ſich ſogar aus ſeinem Reiche nach
Schleſien entfernen zu muſſen glaubte. Das ganze polniſche Kronheer
eidigte ſelbſt einem fremden Furſten, der ſogar bereits ſich die Freyheit
nahm, einen Reichstag auszuſchreiben, welches doch nur einem rechtmaßig
gewahlten Konige von Polen, zuſtehet. Viele polniſche und litthauiſche
Provinzen begaben ſich bereits in ſchwediſchen Schutz. Alles dieſes ge—

ſchahe zu einer Zeit in der Polen auch mit den Ruſſen und Coſa
ken einen ſchweren Krieg hatte, welchen Feinden man jetzt eben ſo we—
nig Widerſtand leiſten konnte. Die ganze poluiſche Grundverfaſſung
des Staats befand ſich in der aunerſten Gefahr, durch eine fremde
Macht verandert und zu Grunde gerichtet zu werden. Der rethtmaßig
erwahlte Konig hielt ſich auſſer dem Reich auf, und konnte keinen
Reichstag halten. Ein ſchwediſcher Monarch wollte die Stande zuſam
men berufen. Welcher ſeinem Vaterlande treu ergebene Polak konnte
in dieſen Umſtanden einem Reichstage beywohnen, der wider die polniſche
Staatsverfaſſung ausgeſchrieben, und auf dem zu Beybehaltung der ein
mal veſtgeſetzten Einrichtung des polniſchen Reichs keine freye Stimme
zu hoffen war? Die ordentliche Macht konnte die bevorſtehende Aban
derung der polniſchen Staatsverfaſſung nicht hindern, weil das Kron—
heer an Schweden ſich eidlich gehangen. So, von allen Seiten geang
ſtiget, traten die vornehmſten Patrioten zu  Ende dieſes Jahrs zu Tyſz
kiewitz in eine Verbindung wider die offentlichen Feinde des Staats,
um ihre Religion, den Konig und die Freyheit des Vaterlandes in Sicher
heit zu ſetzen. Dieſer Confoderation traten immer mehrere vom Heer
und vom Adel bey. Der Konig Johann Caſimir kam aus Schleſien bey
denen Confoderirten an, und bediente ſich ihres Beyſtandes. Nachdem
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e D 1zaber Carl Guſtav durch den Daniſchen Krieg 1657. ſich aus Polen zu
entfernen gezwungen ſahe, Rggeozki, den die Schweden auch nach Po—
len gelockt, faſt Z gleicher Zeit Polen verlaſſen, und Johann Caſimir
mit dem Churfurſten von Brandenburg zu Welau ſich verglichen hatte,
ſo fiel die der polniſchen Staats-Grundverfaſſung angedrohete Gefahr
weg. Der Konig konnte 1658. die ordentlichen Reichstages-Berathſchla
gungen in gehoriger Freyheit halten, und nun ward die dem Reich ſo

nutzlich gewordene zu Tyſzkiewitz gemachte Confoderation wieder auf—
gehoben.

Nachdem Johann Caſimir die Krone 1668 niedergelegt, hatte in fol
gendem 166oqſten Jahre ſich das Reich einen Piaſten, oder einen eingebohr
nen Polaken, den Michael Thomam Koributh Wisniowiecki durch or
dentliche Wahl auf den Thron erhoben, wodurch vielen Groſſen, ſon
derlich dun damaligen Primas, Nicolaus Prazmauski, ihre vor andere
Kronwerber geiachte Entwurfe vereitelt worden. Dieſe ſuchten ſich da
durch zu rachen, daß ſie dem neuen Konige die Regierung, ſo viel an ihnen
war, erſchwerten. Vor allen andern ſetzte der Primas alle geſchworne
Treue und Achtung gegen den Michael bey Seite, und gieng mit den Ge
danken ſchwanger, den Konig gar abzuſetzen. Durch ſeine Ranke wurde
ein Reichstag 1669. und einer 1670. zerriſſen. Auf einem andern, der
gleich darauf 1670. folgte, vergieng ſich der Primas gegen  ſeinen Konig
ſo ſehr. daß er offentlich Abbitte thun mußte. Dies machte ihn noch
mehr erbittert. 1671. fiengen die Tartern Feindſeligkeiten mit Polen au,
woraus ein Krieg mit den Turken 1672. folgte. Weil der Reichstag in die
ſem Jahr wieder zerriſſen worden, ſo drungen die Turken bey den ſchlech
ten Kriegsanſtalten des polniſchen Staats bis Lemberg vor, und erzwun
gen ſich vom Michael einen, vor Polen nachtheiligen Frieden. Dieſer
Gelegenheit bediente ſich der Primas nebſt andern, ſich vom Konige zu
trennen. Der Reichstag, welcher folgete, vergroſſerte das Uebel, anſtatt
ſolchem abzuhelfen. Es war zu befurchten, daß alle Bande zwiſchen dem
Haupt und Gliedern des Staats zerriſſen, und innerliche Unruhen entſte
hen mochten, welche die polniſche Staats-Grundverfaſſung zu Grunde rich
ten konnten. Dies bewog den Adel, des Turcken-Krieges wegen ſich zu
verſammlen, und zu Gole bowo ſich eidlich zu verbinden, das Anſehen
des Koniges und die innerliche Ruhe zu beveſtigen. Der Konig Michael
ſelbſt beſchwor dieſe Confoderation und die offentlichen Geſetze, und ver—
ordnete eine groſſe Berathſchlagung, welche auch 1673. zu ſtande kam,
um alle innere ſchadliche Zwiſtigkeiten aus dem Wege zu raumen, welche
hierauf in einen ordentlichen Reichstag verwandelt wurde, womit die Con
f



16  dReich billigte, aufgehoben ward. Es gehoret dieſe Confoderation zu de
nen erlaubten ungewohnlichen Verbindungen, welche in Polen gemacht
worden.

Auch 1702. drohete eine auſſerordentliche Gefahr der polniſchen
Staatsverfaſſung. Carl XII. dieſer gluckliche Krieger hatte Dannemark
zum Travendaliſchen Frieden gezwungen, und Rußland bey Narva ge
ſchlagen, Liefland zuruck erobert, und ruckte in Polen ein. Die Pola
ken ſuchten ſich ſeiner zu entledigen, und ſchickten Geſandte anihn, den Frie-

den anzubieten. Aber Schweden wollte ſolchen auf die Entthronung des
polniſchen Monarchen grunden, und uberſchwemmte den großten Theil des
Reichs. Vergeblich ſetzte Auguſt II. die polniſche Kron-und ſeine Haus
macht den Schweden entgegen. Er wardbey Kliſſow oder Pintzow empfind
lich geſchlagen. Der Sieg ſchien denen Ftemden alle Gelegenheit darzubie

ten mit Polen und ſeiner Verfaſſung nach Belieben zu handeln. Warſchau
und Krakau kamen in ihre Hande, und der Primas nebſt vielen andern
Groſſen, zeigten bereits hinlanglich, daß ſie Carls XII. Vorſchlage zu Au—
guſti Entthronung zu mißbrauchen nicht abgeneigt waren. Nun hatte
ſich der Adel auf Berufung des Konigs zu Korczyn verſammlet, um gegen
die Schweden gebraucht zu werden, gieng aber nach der unglucklichen
Schlacht bey Kliſſow bis Sendomir zuruck. Dahin kam auch der Konig
Auguſt II. Um nun dieſen Herrn bey der Krone, und den Staat bey ſei
ner Grundverfaſſung zu ſichern, machte der Adel den 22 Auguſt zu Sen—
domir, der Religion, dem Konige und der Freyheit zum Beſten, eine Con
foderation, welche erſt r76. zu Warſchau aufgehoben wurde. Sie iſt
gleichfals eine von denen ungewohnlichen Confoderationen, welche durch
die auſſerordentlichen Umſtande des Reichs nothig gemacht, und folglich
als eine erlaubte Confoderation angeſehen wurde.

Zu unſern Tagen haben wir ebenfals eine ungewohnliche, aber
erlaubte Confoderation entſtehen ſehen. Nach der Grundverfaſſung des

Staats, giebt die Geburt dem eingebohrnen anſeßigen Adel groſſei Vor
rechte. Jeder polniſcher angeſeſſener Edelmann erſcheinet auf den Land—
tagen, giebt ſeine freye Stimme, kann zum Landbothen auf den Reichs—
tag von ſeiner Proviuz erwahlet werden, und iſt ſeiner Geburt nach fahig,
ein jedes Reichs-und Kronenamt zu verwalten. Die Verſchiedenheit der
Religion kann dem Adel ſeine angebohrne Rechte um ſo weniger entgzie—
hen, da laut Vertragen oder koniglichen Freyheitsbriefen auch Reichstags
ſchluſſen die Duldung verſchiedener Religions-Partheyen verſtattet wor
den. Das alte Polen, welches aber noch lange nicht alle heutige Pro—
vinzen hatte, nahm unter Miecislao J. die catholiſche Religion an. Kö
nig Caſimir der Groſſe brachte Roth-Reuſſen zu ſeinem Staat und
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vx.

theye h ler Abſi.htſo zutragliche Religionsgrundverfaſſung, iſt auf Antrieb der catholiſchen
Geiſtlichkeit nach und nach auf mancherley Art angetaſtet worden, und
hat unter denen letztern beyden Konigen am allermehreſten gelitten. Bald
legte man nur denen den Namen der Dißidenten bey, welche nicht ca—
tholiſch waren, und einzelne Glieder dieſer Kirche bedienten ſich wohl
noch verbaſterer Benenuungen. VBald ſuchte man einzelne griechiſche
Kirchenzubewegen! 1595. den Pabſt fur das ſichtbare Haupt der Kirche
zu erkennen. Die Socinianer und Arianer wurden, zu Johann Caſi
mirs Zeiten i668., unterdruckt. Man ſetzte mit den Arianern diejenigen
in eine Klaſſe, welche von der catholiſchen oder mit ſolcher verglichenen

C griechi



18 v. 6 „earlechiſchen Religionsparthey zu lrgend einer andern Religion ubertraten oder

ſich zu Quakern, Menoniſten und Widertaufern rechnen wurden. Andern.
Religionspartheyen entriß man hin und wider ihre Kirchen, oder druckte
dieſelben bey allen Gelegenheiten. Die catholiſche Geiſtlichkeit unter—
ſtund ſich ofters, dieſelben fur ihre partheyſſche Gerichtsbarkeit zu fordern
u. ſ. w. Sonderlich zeigte das Trauerſpiel, welches 1724. in Thoren
aufgekuihret ward, was ſich die nunmehro ſogenannten Dißidenten von
den catholiſchen Mitſtanden aufs kunftige zu verſprechen hatten. End—
lich ſtieg die Noth aufs hochſte. Jn der Confoderation vor der Wahl
Auguſti III. 1733. ſuchten die Catholiſchen emſig den Religionsfrieden ſo
wohl, als alle ubrige Vertrage mit einem mal aufzuheben. Man ſchloß
damals die ſogenannten Dißidenten von allen offentlichen Land-Reichs
und Kronamtern, folglich aus dem Senat vollig aus, und wollte ihnen
das Recht, als Landbothen erwahlet zuwerden, oder in dem Tribunal und
Commißionen zu ſitzen, verneinen. Man unterſtand ſich ſo gar, diejeni—
gen Dißidenten als Verrather des Vaterlandes anzuſehen, welche ſich
um den Beyſtand fremder Machte bewerben wurden, um ſich bey denen
Vorzugen zu erhalten, welche Geburth und Vertrage ihnen einraumeten.
Alles dieſes beſtatigten die Catholiken wirklich auf dem Reichstage 1736.
Weil aber kein Theil einſeitig von Vertragen abweichen, noch weniger
verbiethen kann, daß der gekrankte Theil ſich um den Beyſtand derer Machte
bewerben darf, welche die Gewahrleiſtung der Vertrage ubernommen Hha
ben, ſo war der Religionspunet in der Confoderation von r73z und dem Reichs

ſchluß von 1736. an und vor ſich nichtig. Es hatte daher eine Parthey in Polen
die Staatsgrundverfaſſung zu untergraben geſucht. Von denen folgenden
Reichstagen, geſetzt, daß ſolche zu Auguſti lIII. Zeiten nicht mehrentheils

zerriſſen worden waren, ließ ſich die Abanderung eines Unrechts nicht
hoffen, welches von der catholiſchen Parthey herkam, weil die andern

Religionspartheyen von den Reichstagen bereits ausgeſchloſſen ſich befan
den. Aus eben der Urſache war vor die letztern nichts Fruchtbares von
der Confoderation nach Auguſti 1763. erfolgtem Tode zu hoffen, Doch
die Vorſicht wachte, und nahm ſich ſelbſt der Unterdruckten an. Sie er
hob Stanislaum Auguſtum auf den Thron, den er durch-Einſichten,
Menſchenliebe und Eifer vor das wahre Wohl ſeines Vaterlandes ver—
diente. Von einem ſolchen Herrn konnte man ſich alles verſprechen,
was Recht und Billigkeit forderten. Wer ſolte ſich aber darum bewer
ben? Keiner, der nicht catholiſch, durfte nicht auf Reichstagen erſcheinen,
und keiner einer auswartigen Macht ſeine Noth klagen. Aber auch hier
vor ſorgte der Himmel. Catharina II. und Friederich II. die mit dem
ruhmvollen polniſchen Monarchen, vor die Freyheit im Denken, und
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n G sc g9alſo ſelbſt fur die Ehre der Menſchlichkeit wachen, brachten die Rechte
der Griechen, Lutheraner und Reformirten auf den Reichkataa. und un
terſtutzten ſolche durch Vorſtellungen eben ſo ſehr, als das vorzugliche

Recht des Widerſpruchs. Sie konnten ſich um ſo mehr Gehor verſpre—
chen, da Rußland die Gewahr wegen der Rechte der griechiſchen Relt—
gionsbekenner, und Preußen nebſt andern Machten die Gewahr wegen
des oliviſchen Friedens ubernommen. Bey dem allen wolltédie catholi
ſche Parthey diejenigen Bruder hulftvs laſſen, welche jederzeit ſich als

treue Sohne des Staats betragen hatten. Die mitleidige Kayſerin
aller Reuſſen nahm ſich ihrer mehr an, als ihre Bruder. Wbeil kein
ander Mittel ubrig war, den ſogenannten Dißidenten ihre vertrags—
maßige Freyheiten und Rechte wieder zu verſchaffen, und die Staats—

Grundverfaſſung wieder herzuſtellen; ſo rieth ſie ſolchen das Mittel der
Confoderation an, und nahm die entſtandene thornſche Confoderation in
ihren machtigen Schutz. Str wollte nichts neues, nichts vorzugliches vor
ihre Kirchen auswirken, ſondern nur denen aehten und getreuen Sohnen des
Staats eine gleiche Sicherheit verſchaffen und die ungekrankte Rechte allen
Dißidenten, nach dem erſten Begrif dieſes Worts, herſtellen. Nie konnte
eine Confoderation billigere Urſachen haben und weniger verlangen. Viele
vernunftig und billig denkende Catholiken traten einer Verbindung bey,
welche blos zu Erhaltung der polniſchen Grundverfaſſung gemacht wor
den. Alles ware bereits durch den edeldenkenden polniſchen Konig auf
die gerechteſte Art becichtiget, wenn die catholiſche Geiſtlichkeit nicht
Mittel gefunden, zu Zerkuttung des Reichs und ſeiner Verfaſſung die
Boarſche Confoderation ins Spiel zubringen.

Es iſt noch eine Abtheilung der poltziſchen Confoderationen zu
merken. Sie ſind entweder beſondere oder algemeine. Die erſtern ent

ſtehen, wenn der Adel einer oder etlicher Woywodſchaften in eine Ver
bindung tritt. Wenn aber nachher die beſondere Confoderationen ſich verei
nigen, und nach und nach, oder auf einmal der groſte und wichtigſte Thei
des in Polen und Litthauen befindlichen Adels eine Verbindung macht,
ſo heiſſet ſolche alsdenn eine allgemeine oder General-Confoderation.

Die meiſten erlaubten Confoderations ſind entweder gleich anfanglich,
oder nach und nach GeneralConfoderationes geworden, wenn gleich zu—
erſt nur beſondere oder einzelne Verbindungen da geweſen. Das pol—
niſche Preuſſen aber, welches ebenfalls eine mit Polen verbundene Prs
vinz iſt, pflegt weder den beſondern noch allgemeinen Confoderationen
beyzutreten, ſondern lieber auf denen allgemeinen preußiſchen Landta
gen dasjenige, auch in auſſerordentlichen Fallen, in Ueberlegung zu zie
hen,was zu Aufrechthaltung ihrer Staatsverfaffung gehoret Die
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Urſach davon iſt thells in ihrem Verhaltniß mit Polen, theils in ihrer
innerlichen Verfaſſung zu ſuchen. Es iſt jedoch hier zu weitlauftig, ſol—
ches ausfuhrlich zu zeigen.

Zuletzt muß ich aber von der Entſtehung, Einrichtung und Auf—
hebung einer erlaubten Confoderation ſprechen; denn von unerlaubten
kann hier gar nicht die Rede ſeyn. Da die polniſchen Geſetze den ordent—
lichen Stautszuſtand zum Grunde ſetzen, ſo findet ſich in denenſelben, we—
gen der durch auſſerordentliche Umſtande nothig gemachten Confoderatio—
nen, gar keine Verordnung. Es kann daher aus denenſelben nichts von
ihrer Entſtehung, Einrichtung und Aufhebung entſchieden werden. Weil
jedoch die erlaubten Confoderationen vom Staat als auſſerordentliche
Hulfsmittel zu Erhaltung deſſelben nieht gemißbilliget werden, ſo muß
man aus dem polniſchen Reichsherkommen, oder aus denen ehemals ge
machten erlaubten Confoderationen dasjenige beurtheilen, was dabey vor
zukommen pfleget. Es verſtehet ſich aber von ſelbſt, daß nur zu einer er
laubten Confoderation allemal ein auſſerordentlicher Zufall des Staats,

wo deſſen Grundverfaſſung einer Gefahr unterworfen, Gelegenheit giebt.
In den gewohnlichen Confoderationen, die man auch Kaptur nennet,
haſſet ſich alles leichtlich entſcheiden. Sobald in Polen eine Zwiſchen
Regierung durch des Konigs Tod, als der gewohnlichen Urſache der Zwi
ſchenreiche erofnet worden, beruft der Primas des Reichs, welches or-
dentlicher weiſe der Erzbiſchof von Gneſen iſt, einen Vorwahl-Reichstag,
den man in Polen den Convocationsreichstag nennet. Alles, was nun auf
dieſem Reichstage zum Beſten der kunftigen Wahl, zur Sicherheit des
Siaats, zu Erhebung der Kroneinkunfte, zur Beſtatigung derer Schluſſe,
welche in einzeln Provinzen zu ihrer Sicherheit bereits beſchloſſen worden
u. ſ. w. feſtgeſetzet worden, folglich der ganze Convocationsreichstags—
Schluß, wird durch eine General-Confoderation gleichſam bekraftiget.

Die gegenwartigen Stande verbinden ſich, bey Pflieht, Ehre und Ge—
wiſſen, alles befchloſſene gegen jedermanniglich zu vertheidigen. Und eben
dieſe Verbindung heißt Kaptur. Es wird eine offentliche Schrift deshalb
ausgefertiget, darin die Rathe der Krone ſowohl als des Großherzogthums
Litthauen, auch namentlich alle geiſtliche und weltliche Bezirke, welche zu

Jbenden gehoren, die Landbothen und alle ubrige Stande der einzigen
und unzertrennlichen Republik ſich anheiſchig machen, bey Pflicht, Ehre
und Gewiſſen uber die Veſthaltung der Schluſſe des Convocationsreichs
tages gegen jedermann zu halten. Dieſe Schrift wird vom Primas, dann
von jedem gegenwartigen Senator, ferner dem Landbothen- Marſchall,

denen Landbothen, auch wohl den gegenwartigen Abgeordneten einiger
Stadte, und endlich vom ReichstagsSeeretair, ohne, oder mit Beyfugung
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kommen, ſo muß von derſelben Entſtehung, Einrichtung und Aufhebung I
beſonders gehandelt werden. Jn den meiſten Fallen gehen beſondere Con ſiur
foderationen denen allgemeinen vorher. Der dazu ausdrucklich berufene, n

tid

oder bey einer andern Gelegenheit zuſammenkommende Adel einer oder
mehrerer Woywodſchaftem, entſchluſſet ſich bey einem auſſerordentlichen
Zufall des Staats, demſelben mit Gut und Blut Benyſtand zu leiſten,
unterſchreibet und beſchworet ſodann dieſe Verbindung, und erſucht J
nachher alle ubrigen Mitbruder des ganzen Staats, dieſer Confodera—

tiion beyzutreten. Nach und nach entſtehen mehrere einzelne Con—
foderationen, auch die aus verſchiedenen Urfachen entſtanden ſind. Von

auch mit ihrer Unterſchrift beh. Sobald der groſte Theil ſolches gethan, werden von denen Verbundenen Zuſammenkunfte gehalten und 46
eine General-Confoderation gemacht, unterzeichnet und beſchworen, alle Ba
ubrige darzu eingeladen oder bedrohet, die ſich weigernde als Feinde des inVaterlandes zu behandeln. Zuweilen kommt eine ungewohnliche Ge l
neral-Confoderation ohne vorher gegangene beſondere zu ſtande. 1672.
war der Adel aus ganz Polen zu Gole bow wegen eines Kriegszuges ul

gegen die Turken verſammlet, und ſchloß ſogleich daſelbſt gegen die Mln—

aubte Confoderationes niemals gegen den rechtmaßigen Konig gemacht ulſ
hnWiderſacher des Konigs Michaels die General-Confoderation. Da er L
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lnſlu—werden, ſo ſind ſolche zuweilen in Gegenwart und Beyſeyn des
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Koniges gemacht, obgleich niemals ein Konig den Adel zu Errichtung
nnn

einer Confoderation berufen hat. Zu Gole bow hatte Michael den Adel
gegen die Turken ins Feld. berufen, und befand ſich bey dem Heer,
als der Adel ſich daſelbſt verband. Auguſt ll. rief den Adel gegen die i lie

Schweden 17o2, ins Feld, und befand ſich bey demſelben als die Con- xhin
ankl
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22 vr.foderation zu Sendomir zu ſtande kam. Jn beyden Fallen haben
jedoch dieſe Konige, die zu ihrem Beſten errichtete Verbindung ſich gefal—
len laſſen, und ſelbſt angenommen. Michael beſchwor dieſelbe ſowohl
als auch die offentlichen Reichsgeſetze und Reichsverfaſſung, und Auguſt
It. ſchwor unter andern: die polniſchen Rechte und Freyheiten aufrecht
zu erhalten, das Reich zeit Lebens nicht zu verlaſſen, ſich der Confo
deration zu Schmalerung der Rechte und Gewohnheiten nicht zu mis—
brauchen, auch mit den Reichsfeinden ohne den Staat, oder mit Ver—
luſt von Landereyen keinen Frieden zu treffen. Die Conſoderation be—
kommt von demjenigen Orte den Namen, worinn ſie gemacht und be—
ſchworen iſt. Jch will hier nur abermals bemerken, daß die Provinz
polniſch Preuſſen denen Confoderationen nicht bepzutreten. pflegt, ob
ſelbige gleich mit den Confoderirten ſchriftlich ſich uber manche zu neh
mende Maasregeln zuweilen vergleichet.

Sobald eine Confoderation zu ſtande kommt', wahlen die Ver—
bundenen ſich einen Confoderativns-Marſchall, der den Vorſitz hat, und
als das Haupt der Verbundenen angeſehen wird. Jn der einzigen Ver—
bindung, die 1655. zu Tygzzkiewitz errichtet worden, ubertrugen die Con—
foderirten, ohne einen Marſchall zu wahlen, den Vorſitz und Beſorgung
aller Confoderatlons-Angelegenheiten denen Reichs-Feldherren. Sonſt
aber wird allemal ein Marſchall gewahlet. Dieſer mag nun ein Sena—
tor, oder auch nur ein bloſſer Edelmann ſeyn, ſo hat er doch den«Vorſitz
vor allen ubrigen Confoderirten, wenn ſie gleich Senatoren waren. Er
hat den Vortrag, ſammlet die Stimmen und entwirft die Schluſſe.
Auch wenn 'die Confoderirten nicht beyſammen ſind, kann er alles das
jenige vornehmen, veranſtalten und befehlen, was dem Zweck der Ver
bindung gemaß iſt. Da keine erlaubte Confoderation gegen den recht
maßigen Konig errichtet wird, ſo halt ſich der Eonfoderations-Marſchall
ſo viel immer moglich, bey der Hofſtatt des Konigs auf, um demſelben
immer mit gutem Rath an die Hand gehen zu konnen. Sein Anſehen
dauert bis zur Endigung der Verbindung, wofern ſein dazwiſchen kom
mender Tod nicht die Wahl eines andern Marſchalls nothig macht.
Solte wahrend der Geueral-Confoderation ein Reichstag gehalten wer
den; ſo brauchen die Landbothen keinen beſondern Marſchall zu erwahlen,

ſondern der Confoderations-Marſchall iſt allemal zugleich der Landbothen
Marſchall. Die Verbundenen nehmen ihn in ihren beſondern Schutz,
und ſehen die Beleidigung, welche dem Marſchall widerfahret, als,eins
der abſcheulichſten VBerbrechen an, das ſehr ſcharf beſtraft wird. Sei—
ne Bemuhungen ſind erheblich, auch zum Theil gefahrlich, jedoch auch
eintraglich. Jn ſeinem Ramen werden die offentliche Schriften der

Confode
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Conſoderation ausgefertiget. Er unterſchreibt ſolche eben ſo, wie die eigentli
chen Articul, die die Haupt-Urkunde der Verbindung ausmacht, obgleich
die letztere auch von den ubrigen unterſchrieben wird. Er iſt die Seele
aller Berathſchlagungen und Unterhandlungen, ſo, daß er auch Geſandten
von auswartigen Machten anhoret, und zum Vortheil der Confoderation
Geſandte abſchickt. Die Confoderirten empfehlen ihn dem Konige und
dem Staat zu Belohnungen, und er pflegt mehrentheils vom Konige
eintragliche Reichsamter und Landereyen, und wohl vom Staat eine Ver—
geltung in baarem Gelde aus dem Staatsſchatz zu erhalten. Jhm wer—
den wahrend ſeiner Amtsfuhrung von den Confoderirten einige Rathe
und ein Notarius zugegeben, und von ihnen erwahlet, deren Beyſtand
und Rath er ſich in vorfallenden Umſtanden bedienet, und durch den
Notarium laſſet er alles ſchriftlich abfaſſen.

Nach der Marſchalls-Wahl ſchreiten die Confoderirten zu der

Berathſchlagung der offentlichen Angelegenheiten des Reichs. Eine er
laubte GeneralConfoderation beſtehet aus den meiſten Senatoren und
dem groſten Theil des Reichs-Adels. Sie iſt niemals gegen den Konig,
ſondern vielmehr zu deſſen und des Reichs Beſten errichtet; folglich ſtellet

D wirklich eine erlaubte GeneralConfoderation die Reichsſtande vor. Nur
begiebt ſich bey einer Confoderation jeder des Rechts, durch ſeinen Wider
ſpruch die Schluſſe der ubrigen zu vereiteln und die Verſammlung zu zer
reiſſen. Man macht in den Berathſchlagungen die Schluſſe nach Jnhalt

der mehrern, aber nicht aller Stimmen. Man kann daher durch dieſe Art
der Confoderation viel leichter und geſchwinder etwas zum gedeylichen
Schluß, als ſelbſt auf gewohnlichen Reichstagen bringen, welchen der Wi—
derſpruch eines einzigen Landbothen zerreiſſen kann. Die Confoderations
Schluſſe ſind, da die Verbundenen die geſammten Stande wirklich vor
ſtellen, eben ſo bundig, als die Reichstags-Schluſſe ſelbſt. Es iſt wahr,
man pflegt die ungewohnlichen erlaubten Confoderationsſchluſſe zwar un
ter die Reichstags-Schluſſe nicht zu rechnen. Dieſes geſchieht aber blos
deswegen nicht, weil es noch nicht eingefuhret worden; dadurch gehet je
doch der Gultigkeit und Verbindlichkelt der Confoderations-Schluſſe gar
nichts ab, ſondern dieſe bleiben von eben der Kraft und Wirkung als die
ReichstagsSchluſſe.

Endlich wird die Verbindungs-Haupturkunde entworfen und aus
gefertiget. Man erwahnet darinn, daß ſich die Stande, Senatores,

Reichsbediente, Land- und Schloßbediente, ſamt dem ganzen Adel ver
bunden. Man erzehlet die dringenden Urſachen, welche zu dieſer Verbin—
dung Gelegenheit gegeben, und den Zweck, welchen man .ſich in der Con
foderation vorgeſetzt. Auſſer den allgemeinen Urſachen der Confoderation
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pflegt man ſich die Durchtreibung anderer Sachen, ſonderlich das Be
gehren einzelner Woywodſchaften, des Heers, der Stadte u. ſ. w. die
noch kunftig angebracht werden mochten, vorzubehalten. Hierauf folgen
die einzeln Schluſſe, welche die Verbundenen unter ſich gefaßt. Dieſe
Schrift wird ſodann erſt vom Confoderations-Marſchall, denn von. den
Senatoren, und endlich von dem anweſenden Adel unterſchrieben. Vor
den Marſchall, die Senatoren und den Adel ſind die Eydes-Formuln
angehanget, nach welchen dieſelben die Verbindung mit corperlichen
Eyden beſtarken. Jch habe bereits bemerket, daß bey Gelegenheit man—
cher Confoderation auch ſelbſt die Konige zu einigen Punkten ſich eydlich
anheiſchig gemacht haben. Gewohnlicher Weiſe werden ordentliche Con
ſoderations-Gerichte erofnet, und die Wahl der Richter den Woywod
ſchaften uberlaſſen. Dagegen werden, ſo lange die Verbindung dauret, alle
ubrige Gerichte, Tribunalia, Commißionen u. ſ. w. aufgeheben und ae—
hemmet. Dieſes geſchiehet theils, die Verbundenen vor der Partheylich-—
keit ihrer Widerſacher zu ſichern, theils mehrere zu bewegen, der Confo
deration beyzutreten. Hierauf wird die unterſchrlebene und beſchworne
Confoderations-Urkunde denen gerichtlichen Urkunden des Schloßgerichts
einverleibet, wo die Verbindung zum Stande gekommen. Sie wird
durch den Druk zu jedermanns Wiſſenſchaft gebracht, alle noch fehlende
von Adel zu deren Beytritt ermahnet, und alle Widerſacher bedrohet, als
offentliche Feinde behandelt zu werden.

Eben dieſe Drohung iſt kein lerres Wort. Die erlaubte allge-
meine Confoderation ſtellet das ganze Reich vor. Sie iſt zum Beſten der

Staats-Grundverfaſſung in auſſerordentlichen Fallen errichtet. Sie fin
det aber mehrentheils von denen Widerſpruche, welche an den auſſeror
dentlichen Zufallen Schuld ſind, und worunter bald auswartige, bald

eigene Mitburger des Staats gehoren. Jene erklaret man vor offentliche
Reichsfeinde, und dieſe vor Verrather des Vaterlandes. Die Confode
rirten haben den Hauptzweck, ſich dieſer Widerſacher zu erwehren, und
eben dieſes verurſachet auch bey denen erlaubten Confoderationen leider
alle die Uebel, in welchen der Krieg einen Staat verwickeln kann. Das
polniſche Reich wird mit Raub, Brand und Mord verheeret. Die letz—
tere Confoderation der ſo genannten Dißidenten, iſt unter denen unge
wohnlichen faſt die einzige geweſen, da die Weisheit des Konigs, dle
Klugheit des vernunftigen Theils des Staats und die Gelindigkeit der
Confoderirten, endlich die kraftige Beyhulfe der rußiſchen Catharina, ver
hindert haben, daß kein rechter innerlicher Krieg zum Ausbruch gekommen.
Denn dies geſchiehet gemeinhin bey allen Confbderationen, weil keine Con-
foderation nothig ware, wenn ſich der ordentlichen Reichs-Grundverfaſ

ſung
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25ſung niemand zu widerſetzen unterſtunde. Edhen das iſt der Grund, aus n ſr

welchem keiner, der es mit Polen gut meinet, wunſchen kann, daß ſich lin

L
jemals ſo etwas in Polen zutrage, was zu Errichtung einer Confodera phen
tion Anlaß geben konne. Dies ſolte freylich treue Mitburger des Staats

dnabhalten, nie ohne die auſſerſte Noth, nie, ohne daß das Wohl des Staats

erlaubte Confoderationen in eines jeden Polaken Bruſt einftoſſen. Die II

als deſſen hochſtes Geſetz, ſolches verlanget, zu dem Mittel der Confodera billig ui

Unruhen in Polen pflegen ſo lange zu dauren, als die Confoderation dauret. J

Das Ende der Confoderation iſt mit dem Ende der Urſachen ver— I
knrupft, welche die Confoderation nothig gemacht, oder wenigſtens bis or

dentliche Reichstage, oder auch ein anderes auſſerordentliches weniger ge
waltſames Mittel hinreichend erkannt worden die Urſache der Conf'd

i—
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o e Iration ganzlich zu heben oder zu entkraften. So bald der Konig Johann
Caſimir in ſein Reich zuruck kam, und die Schweden Polen verlieſſen, igr
ſo, daß 1658. ordentliche Reichstage gehalten werden konnten, nahm die un
chaels Widerſacher ſich gleich nach der Confoderation von Gole. zum nfConfoderation, die zu Tyſzkiewitz gemacht war, ein Ende. Als des Mi—

Ziel gelegt, horte die Confoderation, die noch kein Jahr gedauret, auf.

hmnDa die Schweden 1716. ſo gar vom deutſchen Reichsboden geſchaft worden,
konnten die Confoderirten von Sendomir 1716. zu Warſchau ihre Ver—
bindung aufheben, weil jetzt Schweden auſſer Stand ſich befand, die f

tu
Entthronung Auguſti II. vollig durchzuſetzen. So bald der liebenswurdige
Stanislaus Auguſtus die gerechte Klagen ſeiner Sohne anhort, ſo bald
der beſte Theil des Reichs das Flehen ſeiner Mitburger in Erwagung zie n
het, heben die ſo genannten Dißidenten und die ubrigen, welche ſich mit
ihnen confoderirt haben, ihre Verbindung auf. Die unerlaubten Con
foderationen pflegen durch Verſohnungs-Reichstage, oder wie ſie die Po— J.

die Wuth der unrechtmaßig Verbundenen durch Niederlagen und Ver—
heerungen ihrer Guther gemindert iſt. Der Staat iſt eine barmherzige
Mutter, welche ſich auch der ungehorſamen Kinder wieder annimmt, und
denſelben die gerechteſte Strafen erlaſſet, ſo bald ſie nur darum bitten
wollen. Wo der Verbrecher eine gar zu groſſe Anzahl iſt, da iſt eine
allgemeine Verzelhung dem Staate vortheilhafter, als die Hinrichtung
ganzer Menſchengeſchlechter. Wenn und wie wird ſich die Barre C

a.

r ono urnfoderation endigen? Gott ſchenke unſern Nachbarn bald die ſuſſe Ruhe tun
wieder, die wir anjetzt zu genuſſen das Gluck haben. lug

1

Es iſt erwahnet, daß eine erlaubte Confoderation wegen der ſſrJ
harten Folgen, welchen das Reich, ſo lange ſolche dauret, gemeinhin
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unterworfen iſt, ſo ſchleunig als nur moglich aufgehoben werden muß.
Aber es muß auch der Staat wirklich von dem Gebrechen geheilet ſeyn,
welches dieſes ſchmerzhafte Mittel nothig gemacht, oder man muß mit
Gewißheit hoffen konnen, daß bereits die ordentlichen oder, ob zwar auſſer
ordentliche jedoch weniger heroiſche Mittel hinrelchen werden das ubrige
Uebel grundlich zu heben. Der erſtere Fall iſt, wenn die Urſache der er—
laubten Enfoderation ganzlich zu der Zeit dieſer Verbindung aufhoret.
Geſetzt, daß ſolche aber noch nicht vollig und ganzlich verſchwunden; ge—
ſetzt, daß jedoch keine außerliche Gewalt mehr nothig iſt, um den Staat
vollig in ſeine gehorige Grundverfaſſung zuruckzubringen: ſo laſſen ſich
die Patrioten gerne gefallen, ihre Verbindung zu trennen und gelinde

Mittel anzuwenden.Ordentlicher weiſe muſſen die Angelegenheiten des ganzen

Staats auf Reichstagen behandelt und entſchieden werden. Laſſen es alſo
die Zeitumſtande und die Lage der Sachen hoffen, daß auf einem or
dentlichen Reichstage das Uebel, welches die Confoderation nothig ge
macht, ganzlich zerſtohrt werden kann, ſo uberlaſſen die Verbundenen
vor ihrer Trennung die Angelegenheiten des Staats vollig dem Reichs—
tagesſchluſſe. Als 1716. die Tarnogrodſthe Confoderation ſich endigte
ward alles ubrige dem folgenden Reichstage uberlaſſen und, nur

dabey ausbedungen, daß der Confoderations-Marſehall auf demſelben
den Landbothen-Marſchall, und die Confoderations-Rathe die Landbo
then vorſtellen ſolten, welches auch r717 wirklich ſo gehalten worden, aber
aufs kunftige zu keiner Folge gereicht. Ein polniſcher Reichstag iſt auch
nur ordentlicher Weiſe allein berechtiget, Sachen von Wichtigkeit, die
den ganzen Staat betreffen, zu behandeln.

Der Konig pflegt zwar auſſer der Zeit des Reichstages gewiſſe

Reichsangelegenheiten mit den Magnaten, oder welches gleichviel, mit dem
Senat zu uberlegen. Solche Berathſchlagungen werden im polniſchen
Staatsrecht Senatus Conſilia genennet. Es gehoren aber zu dieſen

Berathſchlagungen keine allgemeine wichtige NReichsangelegenheiten,
weil hier der Adel von denſelben ausgeſchloſſen iſt. Nur Einrichtungen,
die den bereits gemachten Reichstagen und Reichsſchluſgen angemeſſen,

Hwerden auf dem Senatus Conſilio vorgetragen. Dasjenige, was zur
Confoderation Anlaß gegeben, iſt viel zu wichtig, und gehet das geſammte
Reich wozu hauptſachlich der Adel gehoret, zu nahe an, als daß ſolches
auch denn wenn keine auſſere Gewalt mehr nothig, dem Ausſpruch der

1Magnaten oder des Senats allein uberlaſſen werden konne. Ein Senatus
Conſilium, auf dem der Adel von denen Berathſchlagungen ausgeſchloſſen,
iſt alſo niemals ein gehoriges Mittel, die Urſachen der Confoderation

grundlich zu heben.  Nun
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vr. J 27Nun kann es geſchehen, daß!' entweder' verſchiedene Umſtande

ſowohl die gewohnliche als ungewohnliche Reichstage verhindern; oder
man verſpricht ſich vor die Beendigung eines Reichstages, wo alles
durch einmuthige Stinimen ausgemacht werden muß, nichts fruchtbar—
liches. Jn beiden Fallen ſind die Reichstage kein ſchickliches Mittel, die
Uebel, welche die Conſoderation nothwendig gemacht, vollig zu heben.
Und doch muß der Konig, Senat und Adel hiezu unumganglich mitwir
ken. Man ſchreitet daher zu eineim aufſerordentlichen Hulfsmittel bey
deſſen Anwendung der Konig, Senat und der Adel gebraucht wird. Die
Polaken nennen dieſes Mittel ein magnum conſdinm, oder eine groſſe Be
rathſchlagung, zum Aniterſcheid dererjenigen. die der Konig mit dem Senat
allein zu halten pfleat. Zu einer groſſen Berathſchlaaung oder zum
magno conlſilio gehoren daher alle diezenigen, welche zum Reichstage ge

horen, und eben deswegen ſind die Schluſſe der grofſen, Berathſchlagun
gen von eben der allgemeinen Gultigkeit als die Reichstagsſchluſſe, ohn—
erachtet man jene mit dieſem Namen nicht zu belegen pflegt. Sie
konnten wirklich den Namen der, uneigentlichen Reichstage fuhren.

Vor den eigentlichen Reichtagen gehen Landtage voraus, bey denen

der Konig nach dem  Rath des Senats die Zeit des Reichstages anſetzet,
und worauf die Landbothen, welche den Adel auf dem Reichstage vorſtellen
ſollen, erwahlt werden. Vor der groſſen Berathſchlagung gehen gleichfalls
Landtage voraus, dabey die Zeit der Berathſchlagung vom Konige ge—
meinhin veſtgeſetzt wird, damit. auf dieſen Landtagen gleichfalls die Land

bothen zur groſſen Berathſchlagung erwahlt werden. Zur Zeit der Con
foderativn von Gole bow ſetzten die Verbundenen die Zeit der groſſen Be
rathſchlagung an, obgleich die Schreiben im Namen und unter der Un—
terſchrift des Konigs Michael ausgefertiget wurden. Auf dein eigent-
lichen Reichstage wahlen ſich die Landbothen aus ihrem Mittel einen
Vorſteher, der den Namen  eines Landbothen-Marſchalls fuhret. Ohn
erachtet nach dem polniſchen Staatsrecht die Reichstaasgeſchafte gleich
den erſten Tag ſich mit dieſer Wahl anfangen, und ſolche vor allen an—
dern Sachen vorgenommen werden ſolte; ſo wird doch daruber nicht
ſo gehalten, als es billig ſeyn ſollt. Bald bringt man noch vor dieſer
Wahl andere Angelegenheiten vor, welche die Wahl verzogern. Bald
ſtreitet man ſich, ob die Wahl einen aus Großpolen, Kleinpolen dder
Litthauen auf jetzigem Reichstage, treffen muſſe. Am ſchwereſten pflegen
ſich die Landbothen uber die eigentliche Perſon des zu wahlenden verei—

nigen zu konnen. Hieraus erſolgen aber erhebliche Uebel. Verſchiedene
Reichstage ſind zerriſſen, ehe noch von irgend einer Reichsſache Ueber

legungen haben angeſtellet werden konnen, weil die ſtreitige Landbothen
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28  Dd9Marſchall-Wahl die Gemuther getrennet und zum ſeyerlichen Wider—
ſpruch Gelegenheit gegeben. Noch mehrere Reichstage aber ſind frucht—
los ausgefallen, weil die Zeit, welche die Reichsgeſetze zu den Berath—
ſchlagungen der Reichsgeſchafte beſtimmen, blos mit der Wahl-Ange
legenheit des Landbothen-Marſchallg gleichſam verſchleudert worden.
Cine groſſe Berathſchlagung hingegen iſt von einer mit vlelem Streit
verknupften Landbothen-Marſchall-Wahl befreyet. Denn es mag ein
polniſcher Reichstag oder eine Confoderation die groſſe Berathſchlagung
anordnen, ſo bleibt in jenem Fall, der auf dem leztern Reichstag erwal—
te Landbothen-Marſchall auch bey der groſſen Berathſchlagung Vorſte—
her der Landbothen: und in dem Fall daß ſie durch eine Conpoderation
veranlaſſet worden, bleibt der allgemeine Confoderations-Marſchall
zugleich auf der groſſen Berathſchlagung in ſeinem Amte, und verrichtet
die Geſchafte des Landbothen-Marſchalls. Man gewinnt folglich viele
Zeit zu denen Berathſchlagungen ſelbſt, ohne zu befuürchten, daß ſolche mit
der Wahlſtreitigkeit unnutzlich hingebracht werde. Endlich muſſen die
polniſchen Reichstagsſchluſſe mit allgemeiner Uebereinſtimmung zum
Stande kammen. Der Widerſpruch eines einzigen Landbothen vernichtet
alles, was mit vieler Einſicht berathſchlaget, und mit vieler Muhe bisher
ausgemacht worden. Der ganze Reichstag wird dadurch ſo zerriſſen,
daß es eben ſoviel iſt, als wenn dieſer Reichstag nicht gehalten, und dar
auſ. keine Berathſchlagungen gepflogen worden. Da es nun ſehr ſchwer
halt, ſo viele, auch wirklich patriotiſch denkende Manner, aus denen die
Landbothenſtube beſtehet, uber alle und jede Stucke die auf einem Reichs
tage in Ueberlegung gezogen werden, zu vereinigen; da es aber noch
weit ſchwerer fallt, eines jeden einzelnen Landbothen Leidenſchaften zu be
friedigen, daß darunter das allgemeine Beſte nicht leiden ſolte; da einige
Jnn/-und Auslandiſche zu weilen ihre eigene Vortheile den Vortheilen
des ganzen Staats vorziehen, und es ſich deswegen vieles koſten laſſen,
einen oder den andern Landbothen zu gewinnen, damit durch deſſen Wi—
derſpruch der Reichstag fruchtlos ſich zerſchlage: ſo zeigt die polniſche
Geſchichte auch in der That ſo viele Beyſpiele von zerriſſenen und frucht—
los ausgefallenen polniſchen Reichstagen. Einen ſolchen mißlichen Aus—
gang aber darf man ſich von einer groſſen Berathſchlagung niemals be
furchten. Denn ein beſtandiger Gebrauch hat es eingefuhrt, daß auf
der groſſen Verſammlung die Schluſſe nicht durch allgemeine, ſondern
durch die mehreſten Stimmen gemacht werden. Man-kommt hier folg-
lich viel geſchwinder zum Schluß, und kann auch folglich ſeinen Zweck
gewiſfer, leichter und geſchwinder- erreichen. Es iſt ubrigens bereits be—
merkt, daß, da auf einer groſſen Verſammlung der Konig, der Senat

und



d

und der Adel, eben ſo wie auf einem Reichstage mitwirken, jene ein un
eigentlicher Reichstag heiſſen konne. Jhre Schluſſe muſſen wenigſtens
von eben der allgemeinen Verbindlichkeit als die Reichstagöſchluſſe in
ganz Polen ſeyn, weil ſie wirklich vom ganzen Reiche gemacht ſind. Des—
wegen kann auch ein eigentlicher Reichstag in einen uneigentlichen, oder
in eine groſſe Verſammlung, oder dieſe in einen Reichstag verwandelt
werden.

Dieſe Vortheile, welche eine grofſe Berathſchlagung vor einem eigentlichen
Reichstage hat, machen, daß zuweilen, jedoch ſeltener, ohne daß in Polen eine Con
foderation gemacht worden, ein magnum conſilium veranſtaltet wird. Dies geſchahe
1678. da auf dem Reichstage einige aus dem Senat, und einige aus dem Adel er—
nennet wurden, mit denen der Konig eine ſolche groſſe Berathſchlagung halten ſollte.
Man gab derſelben alle die Gewalt, welche einem eigentlichen Reichstage zuſtehet. Und
es kam das magnum ceonſilium auch zu Warſchau zu ſtande. Gemeinhin aber ge
ſchiehet es, daß zur Zeit einer Confoderation die Polaken zu dem auſſerordentlichen
Mittel einer groſſen Verſammlung, zu ſchreiten pflegen. Zu einer ſolchen Zeit, da
Polen der auſſerſten Gefahr ausgeſetzt iſt, muß jeder Augenblick als koſtbar angeſehen
werden, um die Ruhe wieder herzuſtellen, und die Urſachen der Confoderation zu heben,
oder dasjenige doch durch gutliche Mittel zu verſuchen, wozu man ſonſt die Gewalt
brauchen mußte. Alsdenn iſt ſelten Polen im Stande, einen ordentlichen Reichstag
mit allen ſeinen Feyerlichkeiten, die langſame Art der Behandlung, die auf Reichsta—
gen gewohulich iſt, und die Gefahr abzuwarten, daß ein Reichstag wohl gar zerriſſen
werden mochte. Aus dieſem Grunde ſchreitet man in Polen lieber in ſolchen mißlichen
Uniſtanden zu einem magno confilio, oder zu einer groſſen Berathſchlagung. Man
vermehrt deren Anzahl ſo oft, bis alles wieder beruhiget iſt, oder bis man die ganzliche
Beruhiguna auf einem eigentlichen Reichstage abwarten kann.

Zur Zeit der Confoberation zu Tyſzkiewitz ſchritte inau zu dieſem Mittel.
Weil aber damals der Konig Johann Caſimir nach Schleſien, vor der Gewalt der

-Schweden entwichen, ward denen Feldherrn aufgetragen, mit dem Senat und dem
del die groſſe Berathſchlagung zu halten, ſo, daß ſie davon Gott allein Rechen
ſchaft abzulegen verbunden ſeyn ſollten. Zur Zeit der Confoderation zu Gole bow ſetzte

ſolche eine Zeit zur groſſen Berathſchlagung veſt, und der Konig Michael ſchrieb ſolche
aus. Nachdem ſolche den 4 Jan. 1673. zu Warſchau ihren Anfang genommen, und
die Groſſen dem Konige ſich zu unterwerfen groũtentheils verſprochen hatten, wozu der
Yrimas Nicolaus Prazmowski ſonderlich zu zahlen, ſo brachte der damalige Groß—
teldherr Johann Sobieski es dahin, daß die groſſe Berathſchlagung endlich in, einen
formlichen Reichstag verwandelt wurde. Zur Zeit der Sendomriſchen Confoderation
ſind verſchiedene gröſſe Berathſchlagungen gehalten, weil ſolche viele Jahre fortdaurete,
und die ſchwediſche Parten die eigentlichen Reichstage faſt unmoglich machte.

Es geſchiehet auch wohl, daß, wenn man gleich zur Zeit einer Confodera—
tion zu einem Reichetage berufen worden, ſolcher doch wegen der Vortheile eines magni
conſilii, in eine groſſe Berathſchlagung verwandelt wird. Als nach dem Tode Au—
guſti IJ. die Warſchauer Confoderation zu ſtande kam, ſollte ſolche endlich 1735 auf
dem Reichstage geendiget werden. Dieſer Reichstag ward aber in eine groſſe Be—

rathſchlagung verwandelt, weil durch dieſes auſſerordentliche Mittel auch nach zerriſſe-
nem Reichstage die Ruhe des Reichs wieder hergeſtellet werden konnte. Man ſahe
hierben blos auf das Wohl des Stants, und erhielt ſeinen Zweck.

Con-

22.



J J

J

Sehvx. J c
Concoederationes ſowohl als conſilia magna ſind und bleiben anſſeror—

dentliche Wege, die Staais-Grundverfaſſung in Polen zu ſichern. Davor ſehen ſie
auch die polniſchen Staatsgeſetze wirklich an. Es wurde der Republik Gewalt geſche—

hen, wenn ſie gewobulichdt wurden. Sie ſorget daher bey aller Gelegenheit, daß
dieſe auſſerordentliche Mittel nicht wieder gebraucht, nicht wieder angewendet werdeu
ſrllen. Sie laſſet ſiee unr als Ausnahmen von der Regel gelten, und behalt daher
ſorgkaltig die Regel bey. Aber kann wohl je ein Staat ſich ruhmen, alle kunftige
Verrwoirrungen voraus zu ſehen, und ſolche abwenden zu konnen? Sehr viele Reiche
ſehen ſich, ebe ſie es denken in dieſelben verwickelt, und wiſſen kein Mittel, ſich heraus zu
zieben. Wenigſtens keins, das durch den bereits gepruften nutzlihen Gebrauch, ſo
aut, ſo dieulich iſt, als die Verbindungen und die groſſen Berathſchlagungen in Polen.
Niemals wunſchen wir dieſem alten Reiche Umſtande, welche ſie nothwendig machen.
Solche ſind allemal betrubt, und allemol muß der Staatskorper in einer gefahrlichen

Kraukheit ſeyn, wenn man ſich bemußiget findet; zu dieſen auſſerordentlichen Mitteln
zu ſchreiten, die uber dieſes alles noch dazu heroiſch ſind. Sie ſind aber nichtsdeſto—
weniger bewahrt befunden. Polen hat etliche mal ſich dadurch ſeit dem Abgange der
Jagelloniſchen Konige zu erhalten gewußt. Nicht dieſe Mittel ſelbſt ſetzen den Staat
in Verwirrungen und Unordnung. Die Unordnung und Verwirrungen gehen vorher,
und ſollen, weil keine ordentliche Mittel, ſie zu heben hinreichen, eben durch auſſeror—
dentliche Mittel gehoben werden. Vielleicht ſehen jetzt diejenigen meiner Leſer ihren
Jrrthum ein, welche eine erlaubte polniſche Confoderation bisher vor den Grund
der Unordnungen, ohne auf ihre Urſachen zu ſehen, gehalten Bleiben ſie jedennoch
bey ihrem Wahn, ſo muß ich ihuen doch zeigen, was ein gebohrner angeſehener Polake
davon ſagt: Multa mira paradaoxa in hoc aeuo, legi. Illud vero eſt culmen
omnium paradoxornum, in quod eonſentiunt moderna ora cum veteribus, et di-
citur iam bis mille annis ab ineunahulis huius regni: confuſione, regitur Polo-
pica. Pelix illa confuſio dicenda, quae ĩnter tot ſudata belta et pericula virgb
huius gentis gloria eſt eluctata. Hier rede ich denen unerlanbten Confoderationen
nicht das Wort. Aber dieſe erhalten auch niemals den Beyfall des ganzen polniſchen
Staats. Sie werden nur von einigen, die ihr Anſehen und ihre Macht verwenden, um
ihren Leidenſchaften zu folgen gemachet, und ſie entweihen den heiligen Namen der

JConfoderation durch die privat Abſichten, welche ſie dem allgemeinen Wohl vorziehen.
JAber noch nie haben ſie ihren Zweck vollig erreichen können. Sie verblenden auf eine

Zeit lang die Unbehutſamen durch das Vorgeben, datz Religion, Freyheit und Geſetze
in Gefahr ſchweben. Der ſcharfſichtige Theil der Staatsburger weiß bald das Blend
werk von der Wahrheit zu unterſcheiden. Der großte Theil wird nach und nach von
den wahren Triebſedern einer unbilligen Vereinigung uberzeugt. Der patriothiſch den—
kende Theil widerſetzt ſich ſolcher mit Nachdrnck ſs lange, bis ſolche Verbundene mit
Schande uberbauft, zu ihrem Schaden die Verbindung.aufgeben, und den Staat
unm Gnade brtten muſſen. Die Republik erbarmet ſich zwar der Jrrenden, der Ver
fuhrten, und laſſet auch wohl gegen die Hauptanfuhrer Gnade vor Recht ergehen.
Aber dieſe letztern bleiben doch ewig bey der Nachkommenſchaft, die ſie verflucht,

ein Abſchen. 4
9 Andreas de Pila Coryeinius Caſtellanus Vislicenſis in perſpectina politica

JCap. VI. pag. 103. 2
V uuul2
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